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Fußnoten

 1 Fundstelle hier und im Folgenden, soweit nicht 
anders angegeben: juris.

 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) v. 19.3.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2006 (BGBl. I S. 3316).

 3 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit 
und die Integration von Ausländern im Bundesge-
biet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) vom 30.7.2004 
(BGBl. I S. 1950), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.8.2007 (BGBl. I S. 1970).

 4 S. dazu weiterführend Jung, StV 2007, 106 (109 f.); 
Brechmann, in: Callies/Ruffert (Hrsg.), Das Verfas-
sungsrecht der Europäischen Union, 3. Auflage, 
München 2007, EGV Art. 39, Rz. 31 ff.

 5 Vgl. OVG Bremen, Beschl. v. 21.7.2006, Az.: 1 B 
158/06 = EzAR-NF 33 Nr. 6; VG Stuttgart, Beschl. v. 
10.8.2005, Az.: 16 K 2485/05. Zum entsprechenden 
Gesetzeszweck der Vorgängervorschrift des § 54 Nr. 
3 AufenthG, dem § 47 Abs. 2 Nr. 2 AuslG 1990, vgl. 
VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, Az.: 11 
S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1, sowie im Übrigen 
BT-Drs.14/7387, S. 84.

 6 Vgl. VG Ansbach, Beschl. v. 28.11.2006, Az.: AN 19 
S 06.03363; VG Ansbach, Beschl. v. 25.7.2006, Az.: 
AN 19 S 06.01311, AN 19 K 06.01312; VG Ansbach, 
Urt. v. 17.1.2006, Az.: AN 19 K 05.03308. 

 7 Vgl. BayVGH, Beschl. v. 16.7.2007, Az.: 24 CS 
07.1355. S.a. Renner, Ausländerrecht, 8. Aufl., 
München 2005, § 54 AufenthG, Vorläufige Anwen-
dungshinweise 54 Anm. 54.0.3, § 54 AufenthG Rz. 
10.

 8 Vgl. VG Ansbach, Beschl. v. 25.7.2006, Az.: AN 19 
S 06.01311, AN 19 K 06.01312; s.a. VGH Baden-
Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, Az.: 11 S 2599/04 
= EzAR-NF 042 Nr. 1. 

 9 BayVGH, Beschl. v. 5.2.2007, Az.: 24 CS 06.3322; 
VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, Az.: 
11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1; BVerwG, Urt. v. 
29.9.1998, Az.: 1 C 8-96 = NVwZ 1999, 303 (304); 
VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 06.548. 
S. ferner VG Ansbach, Beschl. v. 28.11.2006, Az.: 
AN 19 S 06.03363; VG Ansbach, Urt. v. 17.1.2006, 
Az.: AN 19 K 05.03308. S.a. Renner (Fn. 7), § 54 Auf-
enthG, Vorläufige Anwendungshinweise 54 Anm. 
54.0.2. Ein Ausnahmefall liegt auch dann vor, wenn 
die Ausweisung im Widerspruch zu höherrangigem 
Recht steht, die Ausweisung insbesondere nicht mit 
verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen in Ein-

klang zu bringen ist, vgl. BayVGH, a.a.O.; BVerwG, 
a.a.O.; VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 
K 06.548.

10 Vgl. VG Ansbach, Beschl. v. 28.11.2006, Az.: AN 19 
S 06.03363; VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: 
Au 1 K 06.548; VG Ansbach, Urt. v. 17.1.2006, Az.: 
AN 19 K 05.03308; VGH Baden-Württemberg, Urt. 
v. 16.3.2005, Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 
1.

11 Vgl. VG Ansbach, Beschl. v. 25.7.2006, Az.: AN 19 S 
06.01311, AN 19 K 06.01312. S. ferner VG Ansbach, 
Urt. v. 17.1.2006, Az.: AN 19 K 05.03308.

12 VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, Az.: 
11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1; Renner (Fn. 7), § 
54 AufenthG, Vorläufige Anwendungshinweise 54 
Anm. 54.0.4.

13 Vgl. BayVGH, Beschl. v. 5.2.2007, Az.: 24 CS 
06.3322; BVerwG, Urt. v. 29.9.1998, Az.: 1 C 8-96 
= NVwZ 1999, 303 (304); Renner (Fn. 7), § 54 Auf-
enthG, Vorläufige Anwendungshinweise 54 Anm. 
54.0.4; s. ferner VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, 
Az.: Au 1 K 06.548; insbesondere zur Berücksichti-
gung der in § 55 Abs. 3 AufenthG genannten Um-
stände s. OVG Bremen, Beschl. v. 21.7.2006, Az.: 1 
B 158/06 = EzAR-NF 33 Nr. 6.

14 Vgl. VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 
06.548.

15 Vgl. Renner (Fn. 7), § 54 AufenthG Rz. 6 m.w.N.
16 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, 

Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1.
17 Vgl. OVG Bremen, Beschl. v. 21.7.2006, Az.: 1 B 

158/06 = EzAR-NF 33 Nr. 6.
18 Vgl. BayVGH, Beschl. v. 5.2.2007, Az.: 24 CS 

06.3322.
19 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, 

Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1.
20 Vgl. VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 

06.548.
21 Vgl. VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 

06.548.
22 Vgl. VG Ansbach, Beschl. v. 28.11.2006, Az.: AN 19 

S 06.03363.
23 Vgl. etwa VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 

16.3.2005, Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 
1; VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 
06.548; VG Ansbach, Urt. v. 17.1.2006, Az.: AN 19 
K 05.03308. 

24 Vgl. BayVGH, Beschl. v. 5.2.2007, Az.: 24 CS 
06.3322; VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 

1 K 06.548; OVG Bremen, Beschl. v. 21.7.2006, Az.: 
1 B 158/06 = EzAR-NF 33 Nr. 6; Renner (Fn. 7), § 54 
AufenthG Rz. 4.

25 Vgl. VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 
06.548.

26 Vgl. BayVGH, Beschl. v. 23.3.2006, Az.: 24 CS 
05.3158; VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 
16.3.2005, Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1.

27 VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 
06.548.

28 Allerdings wird eine Wiederholungsgefahr etwa 
bereits dann bejaht, wenn eine einmalige Verur-
teilung wegen Handeltreibens mit Heroin vorliegt, 
vgl. BVerfG, Beschl. v. 1.3.2000, Az.: 2 BvR 2120/99 
= NVwZ 2001, 67 (69); VGH Baden-Württemberg, 
Urt. v. 16.3.2005, Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 
Nr. 1; VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 
06.548.

29 VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, Az.: 11 
S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1; VG Augsburg, Urt. 
v. 10.10.2006, Az.: Au 1 K 06.548.

30 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 29.4.2004, 
Az.: 11 S 1254/03, S. 12; VG Stuttgart, Beschl. v. 
10.8.2005, Az.: 16 K 2485/05.

31 Vgl. etwa VG Augsburg, Urt. v. 10.10.2006, Az.: Au 
1 K 06.548; VG Stuttgart, Beschl. v. 10.8.2005, Az.: 
16 K 2485/05.

32 Vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 16.3.2005, 
Az.: 11 S 2599/04 = EzAR-NF 042 Nr. 1; VGH Ba-
den-Württemberg, Beschl. v. 20.12.2004, Az.: 11 S 
54/04; VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 9.7.2003, 
Az.: 11 S 420/03 = BeckRS 2003 Nr. 23326; BVer-
wG, Urt. v. 28.1.1997, Az.: 1 C 17/94 = NVwZ 1997, 
1119 (1120). 

33 Vgl. Stree, in: Schönke/Schröder, StGB, 27. Aufl., 
München 2006, § 56 Rz. 4; Lackner/Kühl, StGB, 26. 
Aufl., München 2007, § 56 Rz. 2; Schäfer, Praxis 
der Strafzumessung, 3. Auf., München 2001, 
Rz. 126.

34 Vgl. Stree (Fn. 33), § 56 Rz. 1, 3; Lackner/Kühl (Fn. 
33), § 56 Rz. 3.

35 Lackner/Kühl (Fn. 33), § 56 Rz. 8; s. ferner Stree (Fn. 
33), § 56 Rz. 16; Schäfer (Fn. 33), Rz. 132.

36 Vgl. Renner (Fn. 7), § 54 AufenthG Rz. 10.

REZENSIONEN

Rezension von Kirstin Drenkhahn zur Typisierung von Sexual-
straftätern – eine empirische Studie von Gunda Wößner
Die Frage, wie man mit Sexual-
straftätern umgehen soll, bewegt 
nicht nur das Fachpublikum, 
sondern auch die breite Öffent-
lichkeit. Das erschwert eine nüch-
terne Betrachtung des Themas. 
Sexualstraftäter sollen behandelt 
werden, im Strafvollzug vor allem 

in sozialtherapeutischen Einrich-
tungen, allerdings ist die Suche 
nach wirksamen Behandlungs-
ansätzen wohl noch lange nicht 
abgeschlossen. Obwohl in den 
letzten Jahren vielversprechende 
Interventionen entwickelt wurden 
(insbesondere kognitiv-behaviora-

le Programme), gestaltet sich ein 
möglichst passgenauer Zuschnitt 
des Angebots auf die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten des Einzelnen 
schwierig. Die hier vorgestellte 
Untersuchung von Gunda Wößner, 
zugleich ihre Dissertation, setzt an 
dieser Stelle an und versucht eine 

Typisierung von Sexualstraftätern 
mit Blick auf behandlungsrele-
vante Merkmale.

Das Buch ist in eine Einleitung 
und sieben Kapitel gegliedert. 
Daran schließen sich das Litera-
turverzeichnis und ein Anhang 
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an, in dem die in der empirischen 
Untersuchung verwendeten Er-
hebungsinstrumente abgedruckt 
sind.

Auf die Einleitung, in der Wöß-
ner einen kurzen Problemaufriss 
bietet, das Ziel ihrer Arbeit vor-
stellt und einen Überblick über 
die Gliederung ihres Buches gibt, 
folgen zwei Kapitel zum aktuellen 
Umgang mit Sexualstraftätern 
in Deutschland und zum For-
schungsstand.

Im ersten Kapitel beschreibt sie 
zunächst sehr knapp, in welchen 
Anstaltsformen Sexualstraftäter 
typischerweise eine Freiheitsstrafe 
verbüßen bzw. zur Vollstreckung 
einer Maßregel untergebracht 
werden. Aus dem Strafvollzug er-
wähnt die Autorin hier Anstalten 
des Regelvollzugs sowie sozial-
therapeutische Einrichtungen, 
auf die sie im Hinblick auf Verle-
gungsmöglichkeiten, Stellenwert 
im Justizvollzug und zugrunde-
liegendes Behandlungskonzept 
etwas näher eingeht, außerdem 
werden psychiatrische Kranken-
häuser als Einrichtungen des Maß-
regelvollzugs genannt. Es folgt ein 
Abschnitt zur Behandlung von Se-
xualstraftätern, den Wößner mit 
Überlegungen dazu einleitet, was 
bei dieser Straftätergruppe über-
haupt mit Behandlung gemeint 
sein kann. Hier kommt sie zu dem 
Ergebnis, dass zwar grundsätzlich 
behandelt werden soll, jedoch 
nach wie vor nicht geklärt ist, was 
eigentlich Ziele und Vorausset-
zungen der Behandlung sind. Sie 
stellt dann mehrere Behandlungs-
konzepte und Programme vor und 
gibt einen kurzen Überblick über 
die Ergebnisse der Behandlungs-
forschung.

Im zweiten Kapitel stellt Wößner 
ein breites Spektrum von theore-
tischen Ansätzen zur Entwicklung 
abweichenden Sexualverhaltens 
vor und diskutiert den Erklärungs-
wert dieser Konzepte. Sie schließt, 
dass die meisten Ansätze der 
Vielschichtigkeit dieses Problems 
nicht gerecht werden, vor allem 
weil häufig nur einzelne Bereiche 
der sexuellen Devianz wie z. B. 
gewalttätiges Sexualverhalten Ge-

genstand einer Theorie sind oder 
einzelne Faktoren herausgegriffen 
werden, die für sich genommen 
jedoch nicht die gesamte Band-
breite erklären können. Allerdings 
zeige die Tatsache, dass es so viele 
verschiedene Theorien gebe, die 
sich auf einzelne Erscheinungs-
formen beschränken, dass eine 
ausdrücklich differenzierte Her-
angehensweise erforderlich sei. 
Im Folgenden geht sie dann auf 
Ergebnisse aus Behandlungsfor-
schung, persönlichkeitspsycho-
logischer Forschung und Rück-
fallforschung zur Differenzierung 
von Sexualstraftätern ein, also 
darauf, ob einzelne Gruppen von 
Sexualstraftätern verschiedenar-
tige Probleme haben bzw. ob diese 
Probleme unterschiedlich ausge-
prägt sind. Sie findet Hinweise auf 
einige Faktoren, die hier eine Rolle 
zu spielen scheinen wie z. B. Pro-
bleme mit der Selbstbehauptung 
und mit dem Umgang mit Ärger, 
kognitive Verzerrungen, schwie-
rige Familienverhältnisse und 
mangelhafte Beziehungsfähigkeit 
sowie psychische Auffälligkeiten. 
Anschließend stellt Wößner bishe-
rige Versuche der Typisierung vor. 
Als problematisch sieht sie an, 
dass die meisten Autoren entwe-
der vor einer genaueren Beschrei-
bung anhand des Delikts differen-
zieren – üblicherweise zwischen 
Vergewaltigung und Kindesmiss-
brauch – oder sich nur auf eine 
Deliktskategorie konzentrieren. 
Weitere Kritikpunkte sind, dass 
die meisten Typologien jedenfalls 
nicht ausdrücklich auf Behandel-
barkeit und Behandlungsmöglich-
keiten hinweisen und dass andere 
zu umfangreich sind und daher 
praktisch nicht verwendbar.

Folgerichtig schließen sich 
dann im dritten Kapitel die Be-
schreibung des Ziels der eigenen 
Untersuchung und ein Abschnitt 
über die Entwicklung des Untersu-
chungsdesigns an. Wößner strebt 
mit ihrer Studie an zu überprü-
fen, ob sich anhand von behand-
lungsrelevanten Merkmalen und 
jenseits von Deliktsmerkmalen 
Typen von Sexualstraftätern fin-
den lassen. Außerdem sollen auf 
der Grundlage der Typisierung 
Hinweise für typenspezifische Be-

handlungsansätze entwickelt wer-
den. Die Untersuchung wurde in 
zwei Abschnitte unterteilt. In ei-
ner Voruntersuchung wurden Ex-
perten aus Praxis und Forschung 
befragt, um die Variablen für den 
Typisierungsversuch herausarbei-
ten zu können. In der Hauptun-
tersuchung, in der Daten von Se-
xualstraftätern erhoben wurden, 
sollten dann Typen identifiziert 
werden.

Die Expertenbefragung wird im 
vierten Kapitel beschrieben. Die 
Autorin präzisiert die Ziele dieses 
Teils der Studie, mit dem einer-
seits der aktuelle Umgang mit 
Sexualstraftätern im Straf- und 
Maßregelvollzug in Deutschland 
erhoben und andererseits Variab-
len für eine diagnostisch relevante 
Typisierung gefunden werden 
sollten. Anhand der Ergebnisse 
bildete Wößner fünf Kategorien, 
aus denen dann die Variablen für 
den Typisierungsversuch entwi-
ckelt wurden: soziale Kompetenz 
(soziale Integration und Problem-
lösefähigkeiten), Bindungs- und 
Beziehungsfähigkeit, psychopa-
thologische Störungen, Therapie-
fähigkeit (Veränderungspotential 
und Intelligenz) sowie Tatmerk-
male.

Die Hauptuntersuchung, deren 
Durchführung im fünften Kapitel 
beschrieben wird, bestand aus 
Interviews mit 199 Straftätern 
aus Baden-Württemberg, Berlin 
und Sachsen, die wegen sexueller 
Nötigung, Vergewaltigung, Kin-
desmissbrauchs, Exhibitionismus 
oder eines Tötungsdelikts oder 
Geiselnahme mit sexuellem Hin-
tergrund Strafhaft in Anstalten 
des Regelvollzugs oder in sozial-
therapeutischen Einrichtungen 
verbüßten bzw. in psychiatrischen 
Krankenhäusern untergebracht 
waren. Die Probanden füllten au-
ßerdem zwei Fragebögen aus (Per-
sönlichkeits-Stil- und Störungs-
Inventar/PSSI, selbstentwickelter 
Fragebogen zu Einstellungen 
gegenüber Frauen und Kindern). 
Ergänzend wurden die Gefange-
nenpersonalakten bzw. die Kran-
kenakten der Befragten analysiert. 
In Baden-Württemberg konnte 
die Aktenanalyse gemeinsam mit 

dem Kriminologischen Dienst des 
Landes durchgeführt werden, der 
im Untersuchungszeitraum eine 
Erhebung über alle im dortigen 
Strafvollzug untergebrachten Se-
xualstraftäter durchführte.

Die Ergebnisse der Hauptunter-
suchung werden im sechsten Kapi-
tel vorgestellt. Nach Überlegungen 
zur Repräsentativität der Stich-
probe, die Wößner anhand eines 
Vergleichs des baden-württember-
gischen Teils ihrer Stichprobe mit 
der des Kriminologischen Dienstes 
anstellt, beschreibt sie ausführlich 
ihr Vorgehen bei der Clusterana-
lyse, mit der die Stichprobe grup-
piert wurde. In der Clusteranalyse 
verwendete sie folgende Variab-
lengruppen: die Gruppen „Bewäl-
tigungsfähigkeiten“ (mangelnde 
Konfliktfähigkeit bei häufiger Ge-
waltanwendung als probates Mit-
tel der Konfliktlösung, Gewalter-
fahrung durch Erziehungsper-
sonen) und „soziale Integration“, 
die sich aus der Aufteilung der 
Kategorie „soziale Kompetenz“ 
aus der Expertenbefragung erga-
ben, „Psychopathologie“ (Sucht, 
Persönlichkeitsstörung, Paraphi-
lie), „Behandelbarkeit“ (Tatver-
arbeitung, fehlende Ressourcen, 
Intellekt) und „Deliktsmerkmale“ 
(Täter-Opfer-Beziehung, Gewalt-
anwendung). Die Kategorie „Bin-
dungs- und Beziehungsmuster“ 
wurde ausgeschlossen, weil die 
dazugehörigen Variablen sich als 
nicht genau genug operationa-
lisiert erwiesen. Als Ergebnis der 
Clusteranalyse entschied sich die 
Autorin für eine Lösung mit fünf 
Clustern. Die so gebildeten Typen 
beschreibt sie ausführlich und 
stellt jeweils zwei typische Fall-
beispiele dar. Cluster 1, die größte 
Gruppe mit 70 von 199 Proban-
den, beschreibt sie als sozial und 
psychisch unauffällige Täter. Clus-
ter 2 (n= 37) sind die psychopa-
thologisch hoch auffälligen Täter. 
Das dritte Cluster (n=19) bilden 
die überangepassten Täter, Cluster 
4 (n=39) die intelligenzgeminder-
ten Täter und Cluster 5 (n= 34) die 
dissozialen Täter.

Diese Ergebnisse werden im 
siebten Kapitel diskutiert. Nach 
einer Auseinandersetzung mit 
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Thema: 

Opferorientierte Strafjustiz

methodenkritischen Einwänden 
setzt Wößner ihre Typologie in 
Bezug zu den im zweiten Kapitel 
vorgestellten Typologien. Trotz 
der Probleme, die sich für den 
Vergleich daraus ergeben, dass sie 
ihre Typisierung unabhängig vom 
Delikt und von der Unterbrin-
gungsart vorgenommen hat, fin-
det sie dabei Überschneidungen. 
Sie stellt jedoch fest, dass in den 
bestehenden Typologien mit einer 
Ausnahme minderbegabte Täter, 
die 20% ihrer eigenen Stichprobe 
ausmachen, nicht vorkommen, 
was gerade im Hinblick auf spe-
zifische Intervention erstaunlich 
sei. Anschließend entwickelt die 
Autorin Hinweise für eine spe-
zifische Behandlung der von ihr 
beschriebenen Typen von Sexual-
straftätern. Sie stellt zunächst ihre 
Ergebnisse in einen Zusammen-
hang mit psychotherapeutischen 
Ansätzen im Allgemeinen. Obers-
tes Ziel der Straftäterbehandlung 
sei die Vermeidung von Rückfäl-
len. Dazu sei die Identifikation der 
Störungsursache erforderlich, also 
der kriminogenen Faktoren, die 
jedoch gerade bei Sexualstraftä-
tern nicht immer geklärt werden 
könnten. Darüber hinaus müsse 
bei psychisch kranken Straftätern 
bedacht werden, dass die Behand-
lung dieser Krankheiten die Be-
wältigung kriminogener Faktoren 

erleichtern könne, selbst wenn 
die psychischen Störungen nicht 
unmittelbar mit dem kriminellen 
Verhalten in Zusammenhang 
stünden. Außerdem weist sie auf 
die Bedeutung hin, die der Thera-
peut im Behandlungsgefüge hat. 
Nach diesen allgemeinen Über-
legungen fasst Wößner für jeden 
ihrer Subtypen die wesentlichen 
Ergebnisse im Hinblick auf Be-
handlungsansätze zusammen, um 
dann jeweils im Anschluss für jede 
in die Clusteranalyse einbezogene 
Variablengruppe Ansatzpunkte 
für eine Behandlung zu zeigen. 
Das Kapitel schließt ab mit sechs 
Forderungen für die Behandlungs-
praxis, die die Autorin aus ihren 
Untersuchungsergebnissen ent-
wickelt und ausführlich begrün-
det.

Bei diesem Buch handelt es 
sich um eine gewinnbringende 
Arbeit. Negativ fällt jedoch auf, 
dass die beiden ersten Kapitel so 
viele Rechtsschreib-, Grammatik-, 
Zeichensetzungs-, Ausdrucks- und 
Satzbaufehler enthalten, dass der 
Lesefluss beeinträchtigt wird. Zu-
dem ist im ersten Kapitel die Li-
teratur im Wesentlichen nur bis 
2003 berücksichtigt; die Zahlen 
zur Sozialtherapie und zum Maß-
regelvollzug haben den Stand 
von 2000. Diese Mängel werden 

aber von den Vorzügen der fol-
genden Kapitel überwogen. Die 
Darstellung der empirischen Un-
tersuchung von der Entwicklung 
des Forschungsdesigns bis zur 
Diskussion der Ergebnisse und 
der abschließenden Entwicklung 
von Forderungen für die Praxis 
ist im besten Sinne so ausführlich 
wie nötig und so knapp wie mög-
lich. Insbesondere die genaue Be-
schreibung und Begründung des 
methodischen Vorgehens ist be-
eindruckend. Mit der Typisierung 
und den auf die einzelnen Grup-
pen zugeschnittenen Hinweisen 
für die Behandlung leistet Gunda 
Wößner einen wertvollen Beitrag 
zur Entwicklung von Angeboten, 
die auf die Bedürfnisse und Fähig-
keiten einzelner Straftäter abge-
stimmt sind.

Gunda Wößner: Typisierung 
von Sexualstraftätern – Ein em-
pirisches Modell zur Generie-
rung typenspezifischer Behand-
lungsansätze. Berlin: Duncker 
& Humblot 2006, XIII, 265 S., 
31,– €.
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